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Klub der Sozialdemokratischen AbgetfiSilktte~;~"~" J 
und Bundesräte ll-,n" 

~ I,. .. q' _ .. '~I "., .... ", ...... :'.... .. .: .un ...... 

Parlamentsklub der österreichischen VOlksparte~ ~AAA~J_~' 
Klub der Freiheitlichen Partei österreichs ._~~~.~~ 

Grünen Klub - Klub der Grün-Alternativen Abgeordneten 

pr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wie n 

Das Amt der o.ö. Landesregierung hat im Rahmen des Begutach

tungsverfahrens zu dem vom Bundesministerium für Umwelt, Ju

gend und Familie ausgearbeiteten Entwurf eines Bundesge

setzes über den Zugang zu Informationen über die Umwelt 

(Umweltinformationsgesetz - UIG) gewichtige Einwände und Be

denken aufgezeigt. 

Unter anderem wurde, wie auch von den anderen Ämtern der 

Landesregierungen, darauf hingewiesen, daß mit der Vollzie

hung des Umweltinformationsgesetzes - und der parallel dazu 

zu erlassenden landesgesetzlichen Regelungen - erhebliche 

Aufwendungen für die Länder verbunden sein werden. Insbeson

dere ist mit einem zusätzlichen Personalbedarf zu rechnen, 

der weit über dem vom Bundesministerium für Umwelt, Jugend 

und Familie mit 10 B-Planposten für die Länder insgesamt be

zifferten personellen Mehrbedarf liegen wird. Daneben ist 

mit dem Entstehen von zusätzlichem Amtssachaufwand für die 

vorgesehen Erfassung und übermittlung von Umweltdaten zu 

rechnen. 
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über die Kostenfrage wurden zwischen dem Bund und den Län

dern im Mai 1992 Verhandlungen gemäß § 5 FAG 1989 geführt. 

Diese Verhandlungen haben zu keinem für die Länder 

akzeptablen Ergebnis geführt. Während von den Ländern im 

Hinblick darauf, daß die zusätzlichen Belastungen durch Maf

nahmen des Bundesgesetzgebers hervorgerufen werden, volle 

Kostenabgeltung verlangt wurde, wurde vom Bund lediglich 

eine Berücksichtigung im Rahmen der nächsten 

FAG-Verhandlungen angeboten. 

Gegen ein Umweltinformationsgesetz im sinne der dem Parla

ment zugeleiteten Regierungsvorlage bestehen deshalb aus 

Sicht des Landes Oberösterreich schwerwiegende Bedenken, so

lange die Frage der Kostentragung nicht in einer für die 

Länder annehmbaren Weise gelöst ist. 

a) Allen 

Für die o.ö. Landesregierung: 

Dr. E. Pes end 0 r f e r 

Landesamtsdirektor 

oberösterreichischen Abgeordneten zum 
Nationalrat und zum Bundesrat 

J1) An das 
Präsidium des Nationalrates 
1017 Wie n Dr. Karl Renner-Ring 3 

c) An alle 
Ämter der Landesregierungen 

d) An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NÖ. Landesregierung 
1014 Wie ~, ~chenkenstraße 4 

zur gefälligen Kenntnis. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

Dr. E. Pes end 0 r f e r 

Landesamtsdirektor 

(25-fach) 

.d.A.: 
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